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Dem Plangebi.et zugewandt ist dle Landesstraße -(L- 528-1--ohne Geh-
weg und Beleuchtung ausgebaut. Die Straffe Rohrwei.herweg ist
zum Teil als Betonweg (Wirtschaftsweg) und zum Teil mi.t Ver-
schleißdecke ohne Bürgersteig hergestellt
Die Ver- und Entsorgungslei.Lungen l i.eßen in den vorgenannten
Str.aße zügen .

Das Gelände ist eben und nach Süden leicht geneigt. Der Aufwuchs
beschränkt sich auf Obst- und Weinbau. Am süd]ichen P].angebiets-
rand bea.ndet sich landwirtschaftlich genutzte Fläche. es ist
somit kein durch Pflanzbindung zu schützenden Bewuchs vorhanden

Der Bebauungsplan umfaßt folgende Grundstücke

a) Öffentliche Verkehrsflächen

Rohrweiherweq Plan-Nr. 1691/7 und 1691/5
Im Brühl Plan-Nr. 1 6 3 2/1
[n der Nachtweide P]an-Nr. 1650/].
Jahnstraße Plan-Nr. 1636/5 und 1721
Am f']eckenheimer Weg P]an-Nr. ]-644/1
Wohnweg Plan-Nr . 1 626/25

Fußwege P]an-Nr. ]-652/10, 1409/3. 1409/1]- .
Wirtschaftsweg: Oberer Nachtweideweg P]an-Nr. 1624/3 und 1409/].2
Graben: Alter t'7einbachgraben Plan-Nr. 376/11 und 376/12

b) !=ileES.Boys nggl13slss

Plan-Nr. 1409/1, 1409/2. 1409/4. 1409/5, 1409/6, 1409/7. 1409/8.
1409/9, 1409/10, 1651/4, 1651/8, 1651/14, 1651/15, 1652/14,
1652/15, 1652/16, 1652/17, 1653/11, 1653/12, 1653/13, 1626/16,
1626/17, 1626/18, 1626/19, 1626/20, 1626/22, 1626/23, 1626/24,
1627/5, 1628/4, 1630/5, 1631/3, 1631/4, 1631/5, 1631/6, 1631/7,
1637/1. 1637/2, 1643/1, 1643/2, 1638/1, 1638/2, 1638/3, 1638/4,
1639/1, 1639/2, 1639/3, 1640/1, 1640/2, 1640/3, 1641/1, 1641/2,
1641/3, 1642/1, 1642/2, 1642/3, 1642/4, 1633/1, 1633/2, 1633/3,
1634/2, 1634/3, 1634/4, 1634/5, 1635/1, 1635/2, 1635/3, 1645/5,
1645/6, 1646/1, 1646/2, 1647/1, 1647/2, 1648/1, 1648/2, 1649/1,
1649/2. 1625/1, 1626/21, 1626/5, 1626/6, 1626/7, 1626/13, 1627/3
1628/3, 1630/3, 1630/4, 1720/1, 1720/2, 1645/2, 1719, 1736, 1737
1717 , 17]-8 . 1 71 8/3 , 171 8/4 ,
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Die Tiefe der zu bebauenden Parzellen erforderte wei.tele Er-
sch[ i.eßungsan].ages. ]n der vorliegenden Planung wurde die Form
der Erschließungsschleifen gewählt. Entlang der Straßen werden
Gehwege von 2.50 m und ].,00 m Breite anqe].egt
Bäume können nur in den ausgewiesenen Tei].flächen angeordnet
werden bei Bürgersteigbreiten von 2.50 m um auch die Abstände
entsprechend dem Nachbarrecht einhalten zu können. Damit ist
auch sichergestellt, daß eine 2.00 m breite, von Aufbauten
ungestörte Gehzone bleibt

b}.y9Ë:9Esuns
Wasser- und Stromversorgung sind an die vorhandenen Ei.n-
richtungen in den angrenzenden Straßenzügen angeschlossen.
Durch die Ersch].i.eßungsschleifen werden Stichleitungen ver
mueden. Das Gleiche g]]t für Kabe]- und Telefonversorgung

Bei der Wahl der Leuchtenstandorte sollte die gleichmäßige
Ausleuchtung nicht überbewertet werden. Gestaltung, Raumbildung,
festgesetzte Baumstandorte sollten die Standorte und Leuchten-
größe bestimmen, auch wenn Dämmerzonen entstehen.
Die Versorgung mit fs ist im nahen
Ortskern möglich.
Kindergarten und Schule befinden si.ch in unmittelbarer Nähe
des Plangebietes .

s2.$eEE9€sÜes

Di.e vorhandenen Kanäle in den angrenzenden Straßenzügen sind
zur Aufnahme des Abwassers aus diesem Baugebi.et ausgelegt.

Die Mül].entsorgung erfolgt durch zentrale Abfuhr. Alle Grund
stücke werden direkt entsorgt

3 Bauliche und sonstige Nutzung

Das Plangebiet wird, entsprechend den angrenzenden Gebieten , als
"Dorfgebiet (MD)" festgesetzt. Da die Grundstücksbewerber be-
kannt sind und Gelegenheit hatten, im Rahmen des Verfahrens ge-
mäß S 2a (2) BBauG (Anhörung) ihre Wünsche zur baulichen Nutzung
vorzubringen, wurden die gemäß S 5 BauNVO Zulässigen Anlagen bzw
Nutzungsarten nicht begrenzt

4



e

Die Entwicklung von Gebäudehöhen wird begrenzt durch Fest-
setzung von minimaler und maximaler Dachneigung. Dabei wurde
der Vielfalt der Dachformen Rechnung getragen. Die Dachform
Flachdach kommt i.n der vorhandenen Ortslage nur vereinzelt vor
und beet.nflußt nach Auffassung des Rates das Ortsbild negativ
FÜr Gebäude wurde diese Dachform i.m Bebauungsplan also ausge-
schlossen. Die Stellung der Gebäude i.st offen.

Weitere Festsetzungen tiber die äußere Gestaltung baut i.cher An-
lagen einschließl i.ch der Gestaltung von Stellplätzen, Garaqen-
zufahrten und Einfrledungen sind im Textteil nur getroffen, so
wei.t si.e zur Sicherung der nachbarlichen Belange und zur An-
passung an die angrenzende Bebauung erforderlich sind

4 . Grünordnun

Da die Sportanlage intensiv ei.ngegriint i.st. auch mit großkronigem
Baumbewuchs und entlang den Straßen Gehwege angeordnet sind,
die durch Großgrün (Bäume 1. und ll. Ordnungsgröße) gegliedert
sind, besteht auf diesen Seiten eine gute Ei.nbi.ndung i.n die
Lande cha f t

So kann i.nsgesamt davon ausgegangen werden, daß im Zusammen-
wirken mit der Begrünung der Gärten eine angemessene Eingrünung
des Baugebietes gegeben ist

Dem Spiel der Kinder dient der Sportan]-agenbereich mit Bolz-
platz usw. Hier i.st vorgesehen, einzelne Spielgeräte und eine
Tischtennisplatte anzulegen

5 Wj:.=lËgg!!g::file::jghkeit der Maßnahme , Planentwicklun

Die Kosten der bisherigen Erschli.eßung belaufen sich auf
ca . DM 1 , 500. ooo, --

Die Schätzkosten für di.e noch notwendigen Maßnahmen betragen
insgesamt : ca . 350. 000, - DM

Die Gesamtfläche i.st i.m Privatbesitz, da jedoch die Boden
Ordnung schon durchgeführt wurde, bestehen ]SËne Probleme
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Gesamtfläche des Plangebietes/Brutto-

Verkehrs f bäche

Grabenfl äche

Nettoba u ]. an d

0,62 ha = ],00 %

0,21 ha = 34 g

0.01 ha = 1 8

0.40 ha = 65 8

Ness 9:Ë.:un.ple j:Breit

Di.e Begründung zum Bebauungsp]-anentwurf wird ergänzt durch
Gestaltungsplan(Funkti.onp].an)A

Aufgeste l it

Niederkri.chen, i.m November 1983

:

Di.e öffent].sche Auslegung der Begründung Wurde mit
plan l zum Bebauungsplan "lm östlichen Rohrweiher''

'L --
dem Änderung
durchgeführt


